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2. Jahrgang« Nr. 32. lv. Sug. I9Ib.

Schweizer-Schule
Wochenblatt der katholischen Schulvereinigungen der Schweiz.

Der..pädagogischen Blätter" 23. Jahrgang.

Schriftleiter des Wochenblattes: Beilagen zur Schweizer-Schule:
vr. Veit Gadient» Stan» Volksschule, 24 Nummern
vr. Josef Scheuber, Schwqz Mittelschule, lS Nummern
vr. y. p. vaum, vaden vie Lehrerin, l2 Nummern

SeschSstsstelle der «Schweizer-Schule«: Eberle ch- Slickenbach, Einfiedel«.
Inhalt: Theologische Betrachtungen zu den national-pädagogischen Grund- und Begleitfragen.

— Die körperliche Erziehung der Jugend — keine nebensächliche Schulfrage. — Nekrologe.
— Aus den Jahresberichten unserer Kollegien. — Schulnachrichten aus der Schweiz und
vom Ausland. — Lehrerzimmer. — Inserate.

Betlage: Volksschule Nr. 15.

Theologische Betrachtungen zu den national-
pädagogischen Grund- und Begleitsragen.

Skizze eines Referates am Parteitag in Luzern.
Von Prof. A. Meyenberg.

Die Kirche ist die von Gott gesandte Erzieherin. In den Schlüssen der vier
Evangelien, in die noch einmal der ganze Geist des Lebens Jesu zusammenströmt,
besitzen wir die Xlagna clmrta für ihre Erzieherrechte. Keine Lösung der national-
pädagogischen Frage darf diese Erzieherrechte der Kirche leugnen oder verdrängen.
— Göttliche Erzieherrechte besitzt vor allem die Familie; in einem gewissen Sinne
ist die ganze Hl. Schrift Urkunde hiefür. Das nüchterne, gesunde Denken gelangt
zu dem selben Ergebnis. Jede Lösung einer wichtigen pädagogischen Frage muß
diese Tatsache voll und ganz berücksichtigen. — Man kann nicht sagen, daß der

Staat keine Rechte in bezug auf die Erziehung besitze (jus circa cckucationcm).
Sein eigentliches Feld ist freilich das korum exteruum, der äußere Rechtsbereich.
Der Staat verfolgt aber auch positive Wohlfahrtszwecke (Redner erinnert namentlich
an die Enzykliken Leo XIII. über Staat, staatsbürgerliche Pflichten, und die

Enzyklika Herum vovarum). Der Staat hat darum auch ein volles Interesse
an der Bildung und Schulung, wie an der sittlichen Tüchtigkeit und Vaterlands-
liebe des Volkes. Er darf deswegen auch für den Schulzwang arbeiten, aber nie

für ein Schulmonopol. — Aus dieser grundsätzlichen Erwägung ergibt sich wie von
selbst, die Pflicht einer Zusammenarbeit von Familie, Kirche und Staat für die

vaterländische, nationale Erziehung. Das ist das allgemein Grundsätzliche, das
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